




Bebauungsplan
„Wasserstraße Erweiterung
und 4. Änderung”

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes
„Südlich Christian-Rath-Straße” 
- 4. Änderung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Im gesamten Plangebiet sind Einzelhandelsnutzunen mit Lebensmittel-, Textil-, Elektro-, Schuh- und 

Lederwaren ausgeschlossen.

2. Die gem. §§ 14 und 23 Abs. 5 BauN VO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässigen 
Nebenanlagen werden auf maximal 30,00 qm bei einer Firsthöhe von maximal 4,50 m und einer 
Traufhöhenbeschränkung von maximal 3,00 m festgesetzt.

Die Angaben der Höhenbeschränkungen werden auf Geländeniveau festgesetzt.

Ursprungsplan April 1989

Einschließlich der 1. Änderung

Einschließlich der 2. Änderung, Januar 2002

Einschließlich Änderung der Gestaltungssatzung vom 19.08.2009

Einschließlich der 3. Änderung, Oktober 2007

Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Ratsbeschluss vom 30.10.2012

Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Ratsbeschluss vom 17.10.2013

Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Beschluss vom 28.04.2020

Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Beschluss vom 01.10.2020

Für die 4. Änderung (Dezember 2021), siehe eigenständiges Planverfahren

F

Planbereich der 3. Änderung

vereinfachte Änderung gemäß
Ratsbeschluss vom 17.10.2013

Herausnahme aus dem Geltungsbereich des 
BP Südl. der Christian-Rath-Straße – 4. Änd

Gemäß Beschluss vom 01.10.2020
wird diese Teilfläche in den BP Wasserstraße 
übernommen (s. 6. Änd. BP Wasserstraße)

E
rschließung der   H

äuser N
r. 4a und 4b

8,0 RRB

0,6

MI o

II

20-25°

Lärmpegelbereich
Lärmpegelbereich IV

V

Lärmpegelbereich III
IVLärmpegelbereich

III
IVLärmpegelbereich

Lärmpegelbereich

II
III

LärmpegelbereichLärmpegelbereich

II
III

Lärm
pegelbereich

Lärm
pegelbereich

II
I
II

Lä
rm

pe
ge

lb
er

ei
ch

Lä
rm

pe
ge

lb
er

ei
ch

Lärmpegelbereich
Lärmpegelbereich II

III

Lärmpegelbereich
Lärmpegelbereich III

II

Lärmpegelbereich
Lärmpegelbereich III

II

Lärmpegelbereich

Lärmpegelbereich II
III

0,3

MI o

II 0,6

D 30-40°

Lärmschutz-Steilwand L=367,00 m  H = 2,50 m über AK Fahrbahn

II 0,4

WA

H max: 10,0 m

o

0 - 15°

II 0,4

WA ED

TH max: 6,50 m
FH max: 9,50 m

20 - 45°

II 0,4

WA ED

TH max: 6,50 m
FH max: 9,50 m

20 - 45°

Lärmschutz-Steilwand L=367,00 m  H = 2,50 m über AK Fahrbahn

S+T

S+T

61,30               
               

          61,46               
               

          61,62               
               

          61,76               
               

          61,85                 
                 

      61,92                       
                 61,98                           

             62,01                                  
      61,98                                        61,95                                        61,87                                        61,78                                        61,70                                        

< 60 dB (A)
> 60 dB (A)

< 50 dB (A)
> 50 dB (A)

< 50 dB (A)
> 50 dB (A)

U
A

A

nachrichtliche Darstellung, 
Festsetzungen siehe eigenständiger 
Bebauungsplan - 4. Änderung
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nicht katasteramtlich eingemessener Gebäudebestand

323 neu

324 neu
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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
in der zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 
21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), neu gefasst durch das Gesetz vom 30.06.2021, in Kraft getreten am 
02.07.2021 (GV.NRW. S.822), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013
(BGBl. I S. 1274), in der zuletzt geänderten Fassung.
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 
(BGBl. I S. 1440), in der zuletzt geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN

Für die 5. vereinfachte Änderung
ERLÄUTERUNGEN:

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 5. Änderung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 4. Änderung

Verschiebung der Baugrenze bis auf 3,0 m an die südliche Grundstücksgrenze der Parzelle 
325 neu

Aufhebung der „Fläche zur Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen“ an der südlichen Grundstücksgrenze der Parzelle 325 neu
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Planbearbeitung:
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Bebauungsplan
„Südlich der Christian-Rath-Straße“
– 5. vereinfachte Änderung
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30.05.2022 5. vereinfachte Änderung gem. Ratsbeschluss vom 
25.05.2022

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 4. Änderung
Aufnahme Hinweis:

ARTENSCHUTZ
Zur Vermeidung der Tötung von Vögeln sollten in Anlehnung an § 39 (5) BNatSchG 
Gehölzrodungen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln und 
Fledermäusen, d.h. nicht in der Zeit vom 01.03. – 30.09. durchgeführt werden.

Zum Schutz planungsrelevanter Vogelarten ist eine Baufeldräumung bzw. ein Baubeginn 
nicht während der Hauptbrutzeit, d.h. nicht zwischen dem 15.03. – 15.08. eines jeden 
Jahres vorzunehmen. Eine Ausnahme von dieser Regel ist möglich, sofern vor dem 
Eingriff und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der fachgutachterliche 
Nachweis (ökologische Baubegleitung) erbracht werden kann, dass mit Umsetzung des 
Vorhabens während der Brutzeit keine artenschutzrechtlichen Konflikte verbunden sind.

Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am                       gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
vereinfachte Änderung dieses Bebauungsplanes beschlossen.
Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB.
Dieser Beschluß ist am                      ortsüblich bekanntgemacht worden.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am                  gem. § 3 Abs. 1 
des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den 

Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat 
vom                    bis                      gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den 

Bürgermeister

Gem. § 13 (2) Nr. 2 BauGB wurde die Öffentlichkeit in der Zeit vom                       bis                      an der 
Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange in der Zeit 
vom                   bis                   an der Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung ist gem. § 10 BauGB am                      durch den Rat der Stadt als Satzung 
beschlossen worden.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung wurde am                    gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

ÄNDERUNGSVERFAHREN für die 5. vereinfachte Änderung

Änderungen aus dem Verfahren gem. § 3(2) / 4 (2) BauGB
sind blau gekennzeichnet
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